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Geschichte Wangens von der Griindung bis zum Ubergang an Bern
und die Errichtung der Vogtei (Teil 2)

Markus Hahlen

Im ersten Teil der Geschichte Wangens (erschienen im NB 2007) ging es um die eigentliche
Geschichte Wangens und wie dieses zu Bern kam. Der zweite Teil befasst sich bloss mit
Ergadnzungen und Erklarungen, um einigen im ersten Teil benutzten Ausdriicken zu einem
besseren Verstandnis zu verhelfen. Im Folgenden wird zuerst etwas Uber die Kiburger, die
als die eigentlichen Griinder des Stadtchens Wangen angesehen werden, erzahlt. Die
Nummerierungen der Abbildung und Anmerkungen sind fortlaufend zum ersten Teil bei-
behalten.

Exkurs Kiburger (oder Kyburger)

«Bevoélkerungszunahme und wirtschaftlicher Aufschwung kennzeichnen das 12. Jahrhundert
in Mitteleuropa. Die vielen Fursten- und Adelshéfe hatten Bedirfnisse, die zur Entwicklung
eines spezialisierten Handwerks und des Handels fuihrten. Handel und Handwerk aber
suchten sichere Markte und Arbeitsplatze — sie waren bereit, dafiir Steuern und Mieten zu
bezahlen. Gesicherte Markte, Stapelplatze und Werkstatten konnte nur die Stadt bieten. (...)
Die neuen Stadte wurden an wichtigen Briickenstellen und Knotenpunkten errichtet. lhr
gegenseitiger Abstand war so gross [mindestens 4 Wegstunden], dass sie einander nicht
allzusehr konkurrenzieren sollten (nicht so bei Wangen und Wiedlisbach!).

Grosse Stadtegrinder waren die Herzége von Schwaben, von Zahringen und von Bayern.
Aber auch kleinere Landesherren, wie die Grafen von Habsburg, Kyburg, Frohburg,
Rapperswil, Neuenburg oder Savoyen, ja selbst Freiherren wie diejenigen von Eschenbach
oder Regensberg, griindeten Stadte.»*°

Um 1100 finden wir im Gebiet der heutigen Deutschschweiz zwischen Jura und Bodensee
nur 8 Stadte, wovon 6 am Rhein und im Bodenseegebiet liegen (Chur, St. Gallen, Konstanz,
Stein am Rhein, Schaffhausen, Basel; die andern zwei sind Zlrich und Solothurn).

«Markt, Mauer und Freiheiten waren die Kennzeichen der Stadt. Selbstverwaltung war im 12.
Jahrhundert noch die Ausnahme. Die Stadte gehérten den Grundherren, auf dessen Boden
sie errichtet worden waren, und wurden durch einen Amtmann oder Vogt verwaltet. Aber der
einzelne Burger war personlich frei, das heisst kein Leibeigener wie die Grosszahl der
Bauern und Dorfbewohner. Er konnte produzieren und verkaufen, heiraten und Gesinde
halten, sofern er seine Pflichten, wie Kriegsdienst, Mauerbau, Bezahlung von Steuern und
Abgaben, Einhaltung des Stadtfriedens, erfllllte.

Die Topografie, die Verkehrswege, der Wille des Griinders und das Kénnen seiner Fachleute
bestimmten die Stadtform. Die Kyburger Stadte sind vorwiegend in der Ebene angelegt; sie
erweisen sich damit eindeutig als Markt- und Gewerbeorte, bei welchen militarische
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Uberlegungen nicht im Vordergrund standen. (...) All diesen Stadten gemeinsam ist der
Gassenmarkt, 10 — 15 m breit, 70 — 240 m lang. Hier fanden die Wochen- und Jahrmarkte
und der tagliche Handel statt, am Marktkreuz wurde Recht gesprochen, hier versammelten
sich die Burger in Waffen.»®

«Das Herzogtum Schwaben war seit dem 6. Jahrhundert Teil des frankischen Reiches.
Schwaben umfasste damals das Elsass, Basel, den Aargau, die Ostschweiz, Baden-
Wirttemberg. Das Zentrum lag in der herzéglichen Pfalz Bodman am Untersee, welche dem
Bodensee seinen Namen gab. Unter den Karolingern verloren die Stammesherzége an
Bedeutung, und nach der Jahrtausendwende schufen Adelige zu Lasten der schwachen
Kénigsmacht machtige Territorialherrschaften. Zu diesen Adeligen gehérten die Herren von
Winterthur, deren letzter Stammhalter Adalbert 1053 als Anflhrer der Schwaben bei der
Verteidigung Roms gegen die Normannen fiel. Seine Tochter brachte den reichen
Grundbesitz im Thurgau und um Winterthur Graf Hartmann von Dillingen in die Ehe. Die
Dillinger stammten aus altem frankischem Hochadel des Donautales 6stlich von Ulm und
waren mit dem beriihmten heiligen Ulrich, Bischof von Augsburg im 10. Jahrhundert,
verwandt. Die schweizerische Linie der Grafen von Dillingen nannte sich fortan nach der
geerbten Stammburg ,Grafen von Kyburg“. Es gelang ihnen, im Laufe von 160 Jahren eine
grosse Territorialmacht aufzubauen. Im 13. Jahrhundert reichte ihr Besitz vom Rhein bis zur
Saane und vom Jurafuss bis an den Walensee. Entsprechend gewichtig war ihr Einfluss in
der Reichspolitik und beim Papst.»®’

Nachdem die Lenzburger (1173) und spater die Zahringer (1218) ausgestorben waren,
kamen dessen Landereien und Herrschaftsrechte z.T. an das Haus Kyburg, das darauf hin
zu einem der machtigsten Dynastiegeschlechter der Schweiz und Schwabens wurde (siehe
auch ,die frihen Besitzverhaltnisse®). «1250/51 Ubergab der kinderlose Hartmann IV. den
Westteil des Besitzes mit Burgdorf als Zentrum seinem Neffen Hartmann V. In der Folge
stiess Hartmann V., der sich an Habsburg anlehnte, im Westen immer wieder mit dem
aufstrebenden Bern und dessen Stadtherrn Peter Il. von Savoyen zusammen, wahrend sein
Onkel mit Zurich oder den von Regensberg eher den Ausgleich suchte und oft als
Schiedsrichter amtete.»®* «Doch bereits 1264 starben die Kyburger aus und die riesige
Erbmasse der Kyburger ging Uber die Tochter Hartmanns V., Anna von Kyburg (=
Frauenlinie), an die Grafen von Habsburg-Laufenburg (sie heiratete um 1273 Eberhard I. von
Habsburg-Laufenburg). Diese konnten das Erbe aber nicht halten und verkauften den
grossten Teil an ihre machtigen Verwandten, an Rudolf von Habsburg. Diese gaben einen
Teil an den Sohn Annas von Kyburg, der die Nebenlinie Neu-Kyburg (oder Kyburg-Burgdorf)
grindete. »* «Als Hartmann V. 1263 starb, (ibernahm Rudolf |I. von Habsburg (der 1273
Kénig von Deutschland wurde) als Vormund von dessen Tochter Anna die Verwaltung des
Westteils, nach dem Tod Hartmanns IV. nur ein Jahr spater auch bis 1273 der Ubrigen Teile



der kyburgischen Herrschaft und setzte sich damit gegen die Anspriche der Witwe
Margaretha von Savoyen und deren Familie durch.»®*

«Die Herrschaft Neu-Kyburg umfasste nur den westl. Teil des alten kyburg.
Herrschaftsgebiets, ndmlich den Oberaargau mit den Zentren Burgdorf, Wangen an der Aare
und Landshut sowie Burg und Stadt Thun samt Ausserem Amt Thun. Die Genealogie ist
Uber funf Generationen ziemlich gut belegt. Es bestanden Heiratsbeziehungen zu Habsburg-
Laufenburg, den Grafen von Neuenburg-Nidau, den Freiherren von Signau, den Grafen
Werdenberg-Heiligenberg sowie den Elsdsser Grafen von Rappoltstein. Politisch hatten sich
die Grafen von Neu-Kyburg mit den Grafen von Habsburg-Osterreich und den Herzégen von
Savoyen sowie nach dem Ausscheiden der Savoyer aus dem polit. Kraftespiel mit der Stadt
Bern auseinanderzusetzen. Die wirtschaftliche Schwache der Familie Neu-Kyburg, die durch
die bereits unter den letzten Grafen von Kyburg-Dillingen einsetzende Verschuldung
verursacht worden war, sowie die Territorialisierungsbestrebungen der &stlichen und
westlichen Nachbarn flhrten zu einer standig schwankenden Haltung mit wechselnden
Blndnissen gegeniliber der habsburg.-6sterr. Landesherrschaft auf der einen und der immer
starker um sich greifenden Stadt Bern auf der anderen Seite.»®

«Nachdem die Neu-Kyburger (oder Kyburg-Burgdorfer) bereits ab Mitte des 14. Jh. v.a. bei
Berner Burgern stark verschuldet waren, mehrten sich von den 1370er Jahren an die
Verkaufe. Die 1363 von Hartmann lll. von Kyburg-Burgdorf, Sohn des Eberhard II.,
vorgenommenen Pfandverkaufe von Burgdorf, Thun und Oltigen an Osterreich verstarkten
auch diese Abhangigkeit wieder. Die Erbschaft eines Teils der Herrschaft Neuenburg-Nidau
nach 1375 durch seinen Sohn Rudolf II. brachte keine Erleichterung der finanziellen Lage mit
sich, da diese Hinterlassenschaft z.T. stark verschuldet war; ein Teil wurde 1379 an
Osterreich verpfandet.»®® «Der endgiiltige Zerfall der Herrschaft Neu-Kyburg begann nach
1382 im Gefolge des Burgdorferkrieges (1383-84), der nach einem missglickten Anschlag
Rudolfs Il. auf Solothurn ausgebrochen war. Die militdrische Auseinandersetzung gegen
Bern und Solothurn endete 1384 mit dem Verkauf von Thun und Burgdorf an Bern.»®” «Nach
diesem unersetzlichen Verlust verlegten die Grafen ihren Sitz und die Mulnzstatte von
Schloss Burgdorf in ihre zweitrangige Stadtburg Wangen.»* «Der Tod Berchtolds I., Onkels
von Rudolf Il., im Jahr 1417 bedeutete das physische Ende der Dynastie Neu-Kyburg und
den Endpunkt eines Uber hundert Jahre anhaltenden wirtschaftlichen und sozialen
Abstiegs.»®®



Die Kyburger-Stadte (Name und Griindung):

Winterthur vor 1180
Diessenhofen vor 1178

Freiburg i. U. 1157 (Zahringer-Grindung; 1217 an Kyburg und von diesen erweitert)

Burgdorf um 1180 (Zahringer-Griindung; 1218 an Kyburg und von diesen erweitert)

Beromunster um 1200

Thun Griindung alter (1190 an Zahringer und erweitert; 1218 an Kyburg und erweitert)

Zug um 1230

Baden um 1230
Richensee (LU)
Aarau um 1240
Mellingen um 1240

1237

Lenzburg um 1240
Frauenfeld um 1240
Sursee um 1250
Weesen um 1250
Laupen um 1250
Kyburg (an der Tdss)
Wangen a.A. um 1260
Huttwil um 1260

Definitionen:

Herrschaften und Landesverwaltung im

spaten Mittelalter:

«Der Gerichtsherr’®, ob Landrichter am
Hoch- und Blutgericht oder Twingherr
am Niedergericht, konnte kraft seines
Richteramtes Strafen verhangen und
bezog dafir eine Belohnung in Form
von Einkunften. Jedes Gericht bildete
einen Gerichtsbezirk, dessen Grenzen
bekannt waren, lange allerdings nur in
mundlicher Uberlieferung und erst
spater auch schriftlich. Grundherrschaft
bedeutete Eigentum bzw. Herrschaft
Uber Grund und Boden und den damit
Auch

Grundherr bezog Einkinfte, und seine

verbundenen Rechten. der

um 1250 (neuer Stammsitz der Kyburger, vormals Dillinger; Burg ist

alter)

gegenseitige TreueI gegen Amts- und Kriegs.

dienste an Kronvasallen

Lehnsleute
Herzbge [Pfalz-, Mark-, Land-, Burg-] grafen
Geistliche (Bischdéfe, Reichsabte)
Hohe Leihe
gegensemgeI / diese verleihen Land und Amter \ I
Treue gegen Amts- und Kriegsdienste
an ihre Aftervasalien

Ritter, Dienstmannen (Ministeriale), Abte
Niedere Leihe

Igegenseitige Treue

Grundherren

gegenseitige
Treue

4 Naturalabgaben

und Arbeitsdienste Soonassng

von Acker- und Weideland |

Lehnswesen. Lehnspyramide (Schema)




Grundherrschaft war ein durch Grenzen definiertes Territorium (Hof, Dorf, auch mehrere
davon).»”’

«Adelsherrschaft konnte sich aus mehreren Komponenten zusammensetzen: Basis waren
die Eigenguter, das Allod, und der zugehérige Adelssitz. Je nach 6konomischer Stellung des
Adeligen konnten Allod und Sitz von sehr unterschiedlicher Ausdehnung und Bedeutung
sein. Der Adelige konnte in seiner Herrschaftsverwaltung weitere Guter und Rechte
vereinen, so in Form von Lehen, die ihm vom Reich oder einem Ubergeordneten Dienstherrn
zur Nutzung Ubertragen waren, oder von Amtern in Gericht oder Verwaltung, die er ausubte,
und aus denen er Einkiinfte bezog, oder von Pfandschaften, d.h. Gltern oder Herrschaften,
die ihm vom Eigentiimer pfandweise zur Nutzung und Verwaltung Ubergeben wurden, die
der Eigentimer gegen Bezahlung der Pfandsumme aber wieder an sich nehmen konnte.

Komponenten der spétmittelalterlichen Herrschaft’?

Gerichtsherrschaft Grundherrschaft Leibherrschaft

Hoch-/Blutgerichtsbarkeit Eigentum/Herrschaft Uber Eigentum/Herrschaft tber

Stock und Galgen*: Hofe, Allmenden, Walder, Eigenleute
Zustandig fur Bache, Flusse, Ehaften

Kapitalverbrechen

Strafen: hohe Bussen EinkUnfte: Natural-, Einkiinfte: Kopfsteuer
Todesstrafe — Exekution Geldzinsen, Zehnten, (Tellen), Frondienste
Einkinfte: Bussen, Regalien |Frondienste
(u.a. Jagd), Frondienste Kein Bezirk: Personalverband
Bezirk: (Land-) Grafschaft,
Landgericht Bezirk: Dorf, Weiler,

Einzelhofe

Niedergerichtsbarkeit

Iwing und Bann*:
Zustandig fur Alltagsdelikte

Strafen: kleine Bussen
Einklinfte: Bussen, Gebuhren,
Frondienste

Bezirk: Twingherrschaft

,2Herrschaft* konnte vieles sein: Volle Herrschaft (Gerichts-, Grund-, Leibherrschaft) oder nur
Teilherrschaft (z.B. nur Niedergerichtsherrschaft); sie konnte sogar auch bloss fiskalisch zu
nutzende Einzelrechte wie z.B. Zélle (Briicken-, Strassen-, Torzdlle) oder Fahren (Fahrgeld)
umfassen.



Komponenten der spétmittelalterlichen Adelsherrschaft’”®

Eigenguter Allod: Hoéfe, Dérfer, ganze Kirchspiele
Adelssitz Burg mit Eigenhof (Burgen)
Lehen Herrschaftslehen vom Reich oder von Ubergeordneten

Dienstherren

Amter In Gericht und Verwaltung (z.B. Landgrafenamt, Kastvogtei,
Meieramt)
Pfandschaften Guter oder ganze Herrschaften, als Pfand erworben, kénnen

vom Eigentimer auch wieder ausgeldst werden

Was hat ,Landesverwaltung® im spaten Mittelalter bedeutet? Die Landesverwaltung der Stadt
Bern im Oberaargau war eine Vogteiverwaltung nach dem Muster der &lteren Herr-
schaftsverwaltung durch den Adel. Die Verwaltungseinheit hiess ,Vogtei‘, der Verwal-
tungsbeamte war der ,Vogt‘. Die spatmittelalterliche Herrschafts- bzw. auch Landes-
verwaltung zeichnete sich durch Einfachheit und mit wenig Ausnahmen durch Schriftarmut
aus. Erst im 16. Jahrhundert wurde die jahrliche schriftiche Rechnungsablage ublich und
damit eine Amts- oder Landschreiberei nétig. Immer neue Aufgaben bldhten dann das
Pflichtenheft des Vogts auf, bis dieses im Ancien Régime schliesslich zu dem eines
,Generalmanagers* angewachsen war.»"*

Abkiirzungen:

F Karl H. Flatt: ,Die Errichtung der bernischen Landeshoheit Uber den Oberaargau“ in
Jahrbuch des Oberaargaus, Sonderband | von 1969.

D Anne-Marie Dubler: ,Berns Herrschaft ber den Oberaargau” in Jahrbuch des Oberaargaus

42, 1999, Seiten 69-94.
K Aus ,Die Stadte der Grafen von Kyburg“. 800 Jahre Stadt Winterthur. 1980.

Abbildung:
Abb. 5 Aus ,Meyers grosses Taschenlexikon® von 1990, Stichwort ,Lehnswesen*.

Anmerkungen:

Die Ergénzungen oder Begriffserklarungen in runden Klammern wurden vom Autor eingefiigt.

¥ K S 11 ® K S 11f *KsS.8

®  Daniel Gritter, Schloss Kyburg ZH / 8314 Kyburg, in: Burgen der Schweiz, Version vom
28.08.2006, URL: http://www.burgen.ch/inhalte/burgen_CH/CH_objekte/ZH/zh_kyburg.htm

6284 Martin Leonhard, 1 - Die Familie von Kyburg, in: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, Version

vom 20/10/2005, URL: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D19520-1-1.php



65, 66, 67. 89 Franziska Halg-Steffen, 2 - Die Familie von Neu-Kyburg (auch von Kyburg-Burgdorf

genannt), in: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, Version vom 20/10/2005, URL.: http://www.hls-
dhs-dss.ch/textes/d/D19520-1-2.php ® D s.78

" Gerichtsherr: frilhere Bezeichnung fur den Inhaber der Gerichtsbarkeit. Im MA war das der Kénig
oder Kaiser. Ausgeubt wurde die Gerichtsbarkeit meist von Delegierten (Amtstrager, Grafen, Richter,
Végte) des Gerichtsherrn.

"D s.70 2 D 8. 71 (Tabelle)

" D S.72 (Tabelle) “ D s 71f

Aus dem Online-Lexikon Wikipedia, Stichwort Kyburger (14.12.07):
Das altere Wappen der
Grafschaft Kyburg

Das jungere Wappen der
Grafschaft Kyburg
1264

nach

Das Wappen der Kyburger weist in Schwarz einen goldenen Schragbalken begleitet von zwei
schreitenden goldenen Léwen auf. Die Bedeutung der Léwen geht wahrscheinlich auf die beiden
Familien der Herren von Winterthur (Adelheid) sowie der Grafen von Dillingen (Hartmann 1.) zurtck.
Das Wappen der habsburgischen Seitenlinie Habsburg-Neukyburg weist anstelle der schwarzen Farbe
rot aus. Das kyburgische Wappen ist heute noch in zahlreichen schweizerischen Wappen vertreten. So
im Wappen des Kantons Thurgau, der Vogtei Gaster, sowie der Stadte Winterthur, Diessenhofen,
Andelfingen und Kyburg ZH.
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Die grossen Adelsherrschaften in der Schweiz um 1200




	Geschichte Wangens von der Gründung bis zum Übergang an Bern und die Errichtung der Vogtei. Teil 2

